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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 58 beabsichtigt die Gemeinde Harrislee nörd-

lich der Straße Alt Frösleer Weg und östlich der Straße Slukefterbogen, die planungsrecht-

lichen Voraussetzungen für den Neubau einer Schwimmhalle zu schaffen. Die Ausweisung 

ist als Gemeinbedarfsfläche vorgesehen. Im Rahmen der Bauleitplanung wurden die Öff-

nungszeiten angepasst, so dass eine Aktualisierung des Schallgutachtens erforderlich ist. 

Im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung werden die erforderlichen Aussagen 

auf Ebene der Bauleitplanung betrachtet. Dabei sind grundsätzlich folgende Konflikte zu 

bearbeiten: 

• Schutz der Nachbarschaft vor Verkehrslärm auf öffentlichen Straßen durch den 

B-Plan-induzierten Zusatzverkehr; 

• Schutz des Plangeltungsbereichs vor Verkehrslärm; 

• Schutz schützenswerter Nutzungen außerhalb des Plangeltungsbereiches vor Sport-

lärm; 

• Erarbeiten von textlichen Vorschlägen für Begründung und Festsetzungen, die auch 

für die Verwendung für den Umweltbericht verwendet werden können. 

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung an-

hand der Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 [5] zur DIN 18005 „Schallschutz im Städte-

bau“ [4], wobei zwischen Sportlärm und Verkehrslärm unterschieden wird. Andererseits 

kann sich die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrswegen an den Krite-

rien der 16. BImSchV („Verkehrslärmschutzverordnung“ [2]) orientieren. 

Zur Beurteilung des Sportlärms verweist die aktuelle Fassung der DIN 18005 auf die Sport-

anlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV).  

2. Örtliche Situation 

Der Plangeltungsbereich liegt nördlich der Straße Alt Frösleer Weg und wird im Westen 

durch die Straße Slukefterbogen und im Osten durch den Geltungsbereich des Bebauungs-

planes Nr. 44 der Gemeinde Harrislee begrenzt. 

Im Geltungsbereich ist der Neubau einer neuen Schwimmhalle vorgesehen. Im Westen des 

Grundstückes mit Erschließung über den Alt Frösleer Weg liegt die Stellplatzanlage. 

Die zum Plangeltungsbereich nächstgelegene schutzbedürftige Nutzung befindet sich di-

rekt östlich angrenzend an der geplanten Stellplatzanlage (Immissionsorte IO 01 und IO 02) 

und ist gemäß dem Bebauungsplan Nr. 44 der Gemeinde Harrislee als allgemeines Wohn-

gebiet (WA) ausgewiesen. 
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Tabelle 1: Immissionsorte 

 

Die genauen örtlichen Gegebenheiten sind dem Lageplan der Anlage A 1.1 zu entnehmen. 

3. Beurteilungsgrundlagen 

3.1. Schalltechnische Anforderungen in der Bauleitplanung 

3.1.1. Allgemeines 

Die Berücksichtigung der Belange des Schallschutzes erfolgt nach den Kriterien der DIN 

18005 [4] in Verbindung mit dem Beiblatt 1 [5] unter Beachtung folgender Gesichtspunkte: 

• Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Bauleitplanung die Belange des Umweltschutzes 

zu berücksichtigen. 

• Nach § 50 BImSchG ist die Flächenzuordnung so vorzunehmen, dass schädliche Um-

welteinwirkungen unter anderem auf die ausschließlich oder überwiegend dem Woh-

nen dienenden Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 

Die Orientierungswerte nach [5] stellen aus der Sicht des Schallschutzes im Städtebau er-

wünschte Zielwerte dar. Sie dienen lediglich als Anhalt, so dass von ihnen sowohl nach 

oben (bei Überwiegen anderer Belange) als auch nach unten abgewichen werden kann. 

Konkreter wird im Beiblatt 1 zur DIN 18005 in diesem Zusammenhang ausgeführt: „In vor-

belasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrs-

wegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im 

Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewi-

chen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch 

andere geeignete Maßnahmen (z.B. durch geeignete Gebäudeanordnung und Grundriss-

gestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen (insbesondere für Schlafräume) vorgesehen 

und planungsrechtlich abgesichert werden.“ 

Über den Abwägungsspielraum gibt es keine Regelungen. Zur Beurteilung des Verkehrs-

lärms kann man hilfsweise als Obergrenze die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BIm-

SchV [2] heranziehen, da davon ausgegangen werden kann, dass die 16. BImSchV recht-

lich insoweit nicht strittig ist. 

In Bezug auf die Beurteilung der Schutzbedürftigkeit von Außenwohnbereichen sollte nach 

einem Austausch mit dem Innenministerium Schleswig-Holstein angestrebt werden, befes-

tigte Außenwohnbereiche bei Überschreitungen der jeweiligen Orientierungswerte tags ge-

schlossen auszuführen. Im Einzelfall kann jedoch geprüft und abgewogen werden, ob diese 

Sp 1 2 3 4

Ze
Immissions-

orte
Adresse Einstufung

Anzahl der 

Geschosse

1 IO 01 Alt Frösleer Weg 20e WA 2

2 IO 02 Alt Frösleer Weg 20d WA 2
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Forderung angemessen ist, insbesondere wenn für die betroffenen Wohnungen noch an-

dere Außenwohnbereiche auf lärmabgewandten Seiten vorhanden bzw. möglich sind. 

Tabelle 2: Orientierungswerte nach DIN 18005, Beiblatt 1 [5] 

Nutzungsart 

Orientierungswert nach [5] 

Verkehr a) Anlagen b) 

tags nachts tags nachts 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35 

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS), Wo-
chenendhausgebiete, Ferienhausgebiete und Campingplatzge-
biete 

55 45 55 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 55 55 

besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40 

Dorfgebiete (MD), dörfliche Wohngebiete (MDW), Mischgebiete 
(MI) und urbane Gebiete (MU) 

60 50 60 45 

Kerngebiete (MK) 63 53 60 45 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50 

sonstige Sondergebiete (SO) sowie Flächen für den Gemeinbe-
darf, soweit sie schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart c) 

45 bis 65 35 bis 65 45 bis 65 35 bis 65 

Industriegebiete (GI) d) — — — — 

a) gilt für Verkehrslärm; 
b) gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Anlagen 
c) für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes Schutzniveau anzustreben 
d) für Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden 

 

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, In-

dustrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 wegen der un-

terschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen 

jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden. 

Für die im Rahmen dieser Untersuchung zu betrachtenden Nutzungsarten legt Beiblatt 1 

zur DIN 18005 die in Tabelle 2 zusammengefassten Orientierungswerte für Beurteilungs-

pegel aus Verkehrs- und Gewerbelärm fest. Beurteilungszeiträume sind die 16 Stunden 

zwischen 6 und 22 Uhr tags sowie die 8 Stunden von 22 bis 6 Uhr nachts. 

Tabelle 3: Immissionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 der 16. BImSchV – Verkehrslärm-

schutzverordnung [2] 

Nr. Gebietsnutzung 

Immissionsgrenzwerte 

tags nachts 

dB(A) 

1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47 

2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49 

3 Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete und urbane Gebiete 64 54 

4 Gewerbegebiete 69 59 
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3.1.2. Möglichkeiten zur Vermeidung von Konflikten 

Um bereits in der Phase der Bauleitplanung sicherzustellen, dass auch bei enger Nachbar-

schaft von gewerblicher Nutzung, Verkehrswegen und Wohnen die Belange des Schall-

schutzes betreffende Konflikte vermieden werden, stehen verschiedene planerische Instru-

mente zur Verfügung.  

Von besonderer Bedeutung sind: 

• die Gliederung von Baugebieten nach in unterschiedlichem Maße schutzbedürftigen 

Nutzungen, 

• aktive Schallschutzmaßnahmen wie Lärmschutzwände und -wälle; 

• Emissionsbeschränkungen für Gewerbeflächen durch Festsetzung maximal zulässiger 

flächenbezogener immissionswirksamer Schallleistungspegel als Emissionskontingen-

tierung „nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen 

und Eigenschaften“ im Sinne von § 1, (4), Satz 1, Ziffer 2 BauNVO sowie eines ent-

sprechenden Nachweisverfahrens, 

• Maßnahmen der Grundrissgestaltung und der Anordnung von Baukörpern derart, dass 

dem ständigen Aufenthalt von Personen dienende Räume zu den lärmabgewandten 

Gebäudeseiten hin orientiert werden, 

• Vorzugsweise Anordnung der Außenwohnbereiche im Schutz der Gebäude, 

• ersatzweise passiver Schallschutz an den Gebäuden durch Festsetzung von maßgeb-

lichen Außenlärmpegeln nach DIN 4109, Schallschutz im Hochbau [6], [7]. 

Nicht Gegenstand von Festsetzungen im Bebauungsplan sind – unter Beachtung des Ge-

botes der planerischen Zurückhaltung – Regelungen im Detail, wenn zum Schutz der Nach-

barschaft vor Lärmeinwirkungen erforderliche konkrete Maßnahmen in Form von Auflagen 

im Baugenehmigungsverfahren durchsetzbar sind. 

3.2. Sportlärm 

Beurteilungsgrundlage für die von der Sportanlage ausgehenden Immissionen bildet die 

Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV, [3]). 

Bei einer Beurteilung nach der 18. BImSchV ist eine Gesamtlärmbetrachtung aller ein-

wirkenden Sportanlagen auf den maßgeblichen Immissionsort vorzunehmen. Neben den 

Sportanlagen sind auch die vorhandenen und von den Sportanlagen genutzten Pkw-Stell-

platzanlagen der Anlage zuzurechnen. 

Für die vor Lärmimmissionen zu schützenden Nutzungen in der Umgebung sind darin Im-

missionsrichtwerte festgelegt, die in der Tabelle 4 zusammengestellt sind. Dabei sind die in 

der ebenfalls aufgeführten Beurteilungszeiträume und Beurteilungszeiten zu berücksichti-

gen.  



Seite 6 

Proj.Nr.: 25132.00 

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 58 der Gemeinde 

Harrislee 

 

25132.00 bericht_26-01.docx 23. Januar 2026 LAIRM CONSULT GmbH  
   gedruckt: 23. Januar 2026 

Tabelle 4: Immissionsrichtwerte gemäß 18. BImSchV [3] 

Nutzungsart 

Immissionsrichtwerte [dB(A)] 

Ereignisse mit üblicher Häufigkeit seltene Ereignisse 1) 

tags nachts tags nachts 

a. R. 2) i. R. 3a) 4) i. R. 3b) 4) 5) a. R. 2) i. R. 3a) 4) i. R. 3b) 4) 5) 

Gewerbegebiete 
(GE) 

65 65 60 50 70 70 65 55 

Urbane Gebiete 
(MU) 

63 63 58 45 70 70 65 55 

Mischgebiete (MI) 60 60 55 45 70 70 65 55 

Allgemeine Wohn-
gebiete (WA) 

55 55 50 40 65 65 60 50 

Reine Wohnge-
biete (WR) 

50 50 45 35 60 60 55 45 

1) Überschreitungen der Immissionsrichtwerte gelten dann als selten, wenn sie an höchstens 18 Kalendertagen eines Jahres 
in einer Beurteilungszeit oder mehreren Beurteilungszeiten auftreten. Dies gilt unabhängig von der Zahl der einwirkenden 
Sportanlagen. 

2) Tagesabschnitt außerhalb der Ruhezeiten:    
an Werktagen: 8 – 20 Uhr Beurteilungszeit 12 h  
an Sonn- und Feiertagen: 9 – 13 Uhr und 15 – 20 Uhr Beurteilungszeit 9 h 

3a) Tagesabschnitt innerhalb der mittäglichen und abendlichen Ruhezeiten:  
an Werktagen: 20 – 22 Uhr Beurteilungszeit 2 h  
an Sonn- und Feiertagen: 13 – 15 Uhr und 20 – 22 Uhr Beurteilungszeit jeweils 2 h 

3b) Tagesabschnitt innerhalb der morgendlichen Ruhezeiten:  
an Werktagen: 6 – 8 Uhr Beurteilungszeit 2 h  
an Sonn- und Feiertagen: 7 – 9 Uhr Beurteilungszeit 2 h 

4) Beträgt die gesamte Nutzungszeit der Sportanlagen zusammenhängend weniger als 4 Stunden und fallen mehr als 30 
Minuten in die Zeit von 13 – 15 Uhr, gilt als Beurteilungszeit ein Zeitabschnitt von 4 Stunden, der die volle Nutzungszeit 
umfasst; die Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen ist dann nicht zu berücksichtigen. 

5) Nachtabschnitt:  
an Werktagen: 22 – 6 Uhr Beurteilungszeit 1 h (lauteste Stunde)  
an Sonn- und Feiertagen: 22 – 7 Uhr Beurteilungszeit 1 h (lauteste Stunde) 

 

Gemäß 18. BImSchV werden Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit (innerhalb der mor-

gendlichen Ruhezeiten tags) durch um 5 dB(A) niedrigere Immissionsrichtwerte als außer-

halb der Ruhezeiten tags berücksichtigt. Für die abendliche Ruhezeit sowie für die mittäg-

liche Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen gelten die Immissionsrichtwerte wie außerhalb der 

Ruhezeiten. Die bisherigen Beurteilungszeiträume der Ruhezeiten von 2 Stunden bleiben 

erhalten. 

Die Art der Nutzungen für die schützenswürdigen Bereiche ergibt sich gemäß 18. BImSchV 

aus den Festsetzungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festge-

setzte Flächen für Gebiete und Anlagen, für die keine Festsetzungen bestehen, sind ent-

sprechend der Schutzbedürftigkeit zu beurteilen. Weicht die tatsächliche bauliche Nutzung 

im Einwirkungsbereich der Anlage erheblich von der im Bebauungsplan festgesetzten Nut-

zung ab, ist von der tatsächlichen baulichen Nutzung unter Berücksichtigung der vorgese-

henen baulichen Entwicklung des Gebietes auszugehen. 

Der für die Beurteilung maßgebliche Immissionsort liegt gemäß 18. BImSchV  

a. bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb, etwa vor der Mitte des geöffneten, vom Ge-

räusch am stärksten betroffenen Fensters eines zum dauernden Aufenthalt von 
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Menschen bestimmten Raumes einer Wohnung, eines Krankenhauses, einer Pflege-

anstalt oder einer anderen ähnlich schutzbedürftigen Einrichtung; 

b. bei unbebauten Flächen, die aber mit zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Ge-

bäuden bebaut werden dürfen, an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo 

nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit zu schützenden Räumen erstellt wer-

den dürfen; 

c. bei mit der Anlage baulich, aber nicht betrieblich verbundenen Wohnungen in dem am 

stärksten betroffenen, nicht nur dem vorübergehenden Aufenthalt dienenden Raum. 

Den Ausführungen der 18. BImSchV entsprechend sind die Immissionsrichtwerte somit als 

Außenlärmpegel anzusehen, so dass passive Schallschutzmaßnahmen die Einhaltung der 

Immissionsrichtwerte grundsätzlich nicht gewährleisten können. 

Außenwohnbereiche sind im Sinne der 18. BImSchV nicht als maßgebliche Immissionsorte 

anzusehen. 

Gemäß §5 Absatz (3) der 18. BImSchV sind bei Anlagen, die auch für die allgemeine 

Sportausübung genutzt werden, die Geräuschemissionen vom Schulsport oder Hochschul-

sport sowie die dafür erforderlichen Teilzeiten außer Betracht zu lassen. 

Einzelne kurze Geräuschspitzen sollen den Immissionsrichtwert tags um nicht mehr als 

30 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Bei seltenen Ereignissen 

sollen kurze Geräuschspitzen die geltenden Immissionsrichtwert tags um nicht mehr als 

20 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 

Bei Sportanlagen, die vor Inkrafttreten der 18. BImSchV baurechtlich genehmigt oder – so-

weit eine Baugenehmigung nicht erforderlich war – errichtet wurden und danach nicht we-

sentlich geändert werden, soll gemäß § 5, Abs. 4, 18. BImSchV die zuständige Behörde 

von Beschränkungen des Sportbetriebes auf der Anlage absehen, wenn die Immissions-

richtwerte an den Immissionsorten um weniger als 5 dB(A) überschritten werden („Altanla-

genbonus“). Im Anhang 2 der 18. BImSchV sind die wesentlichen Maßnahmen aufgeführt, 

die keine wesentliche Änderung darstellen. 

4. Sportlärm 

4.1. Allgemeines 

Zur Ermittlung der Emissionen aus der Sportnutzung wird die VDI-Richtlinie 3770 (Emissi-

onskennwerte technischer Schallquellen, Sport- und Freizeitanlagen, September 2012 [11]) 

herangezogen, die auf der Auswertung von umfangreichen Messungen beruht.  

Die Öffnungszeiten sind werktags zwischen 6.30 und 21.30 Uhr und sonntags zwischen 

9.00 und 21.30 Uhr vorgesehen [16]. Daraus ergeben sich als maßgebende Lastfälle die 

morgendlichen Ruhezeiten (werktags 6.00 bis 8.00 Uhr) sowie die mittäglichen Ruhezeiten 

an Sonn- und Feiertagen (13.00 bis 15.00 Uhr). Feiertags bleibt die Schwimmhalle ge-

schlossen.  
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Diese Lastfälle stellen die lärmtechnisch ungünstigsten Lastfälle dar: 

• Lastfall 1: innerhalb der morgendlichen Ruhezeiten (werktags 6.00 bis 8.00 Uhr und 

sonn- und feiertags 7.00 bis 9.00 Uhr): 

o 20 Pkw-Bewegungen pro Stunde auf der Pkw-Stellplatzanlage; 

o 2 Pkw-Bewegungen pro Stunde auf dem Motorrad-Stellplatz; 

o 1 durchgehend redende Person für 1 Stunde im Tauchbecken; 

o 5 durchgehend redende Personen für 1 Stunde im Saunagarten; 

o Vollauslastung Haustechnik. 

• Lastfall 2: innerhalb der mittäglichen Ruhezeiten an Sonntagen (13.00 bis 15.00 Uhr): 

o 68 Pkw-Bewegungen pro Stunde auf der Pkw-Stellplatzanlage; 

o 5 Pkw-Bewegungen pro Stunde auf dem Motorrad-Stellplatz; 

o 2 durchgehend redende Personen im Tauchbecken; 

o 10 durchgehend redende Personen im Saunagarten; 

o Vollauslastung Haustechnik. 

Innerhalb des Nachtabschnitts findet keine Nutzung der Schwimmhalle statt. 

Die genauen örtlichen Gegebenheiten (Lage und Bezeichnung der Quellen) sind dem Plan 

der Anlage A 1.3 zu entnehmen.  

4.2. Emissionen 

4.2.1. Saunagarten mit Tauchbecken 

Die Geräuschemission dieser Anlagen ist in der Regel ausschließlich durch menschliche 

Stimmen bestimmt.  

Für die Kommunikationsgeräusche vom Liegebereich des Saunagartens und des Tauch-

beckens an der Nordostfassade der Schwimmhalle wird der Ansatz der VDI 3770 [11] her-

angezogen. Für den Liegebereich wird vom Ansatz „sprechen normal“ für die Personen und 

für das Tauchbecken vom Ansatz „sprechen gehoben“ für die Personen ausgegangen.  

4.2.2. Stellplätze 

Die Berechnung der Emissionen von den Pkw-Stellplatzanlagen erfolgt gemäß 18. BIm-

SchV anhand der Rechenregeln der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 

1990 (RLS-90 [8]).  

Nach Abschnitt 4.5 der RLS-90 ist dabei der Beurteilungspegel in Abhängigkeit von der 

Parkplatzart (P+R-Parkplätze, DP = 0, Motorrad-Stellplätze, DP = 5) zu ermitteln.  

Der Schallleistungspegel ergibt sich dabei aus dem Emissionspegel nach Gleichung 31 der 

RLS-90 zu: 
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LW,r,1 = Lm,E,1h + 10 lg(N) + Dp + 36,2 dB(A) 

Dabei ist N die Anzahl der Pkw-Bewegungen auf der Stellplatzanlage pro Stunde, Lm,E,1h 

der Emissionspegel für einen Vorgang pro Stunde und Lm,E der Mittelungspegel in 25 m 

Abstand vom Mittelpunkt der Fläche. 

4.2.3. Haustechnische Anlagen 

Für die neue Schwimmhalle werden Außenluft- und Fortluftschacht auf dem Hallendach mit 

einem Schallleistungspegel von 75,0 dB(A) angesetzt. Anlagen, die dem Stand der Technik 

entsprechen, können diese Pegel problemlos einhalten. Bei allen haustechnischen Anlagen 

wird unterstellt, dass sie keine ton- und / oder impulshaltigen Geräusche erzeugen sowie 

keine tieffrequenten Geräuschanteile aufweisen (Stand der Technik). 

4.3. Immissionen 

4.3.1. Allgemeines zur Schallausbreitung 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgt mit Hilfe des EDV-Programms CadnaA [13] 

gemäß 18. BImSchV auf Grundlage des in den DIN ISO 9613-2 [12] beschriebenen Ver-

fahrens. Die in die Modellrechnung eingehenden örtlichen Gegebenheiten sowie die Lage 

der Lärmquellen und Immissionsorte sind aus der Anlage A 1.3 ersichtlich. 

Im Ausbreitungsmodell werden berücksichtigt: 

• Die Abschirmwirkung von vorhandenen Gebäuden sowie Reflexionen an den Gebäu-

deseiten (Höhen gemäß [14]); 

• Die Quellhöhe für die Stellplätze gemäß RLS-90 mit 0,5 m über Gelände als Flächen-

quelle, für stehende Personen gemäß VDI 3770 mit 1,6 m und für das Tauchbecken 

mit 0,05 m über Gelände als Flächenquelle und die haustechnische Anlage mit 1,0 m 

über Dach als Punktquelle; 

• Die Immissionsorthöhen wurden für die Erdgeschosse gemäß Ortsbesichtigung [18] für 

die Mitte der Fenster (über Gelände) abgeschätzt. Für die weiteren Geschosse wurde 

jeweils eine Geschosshöhe von 2,8 m zugrunde gelegt. 

Die Geländetopographie wurde bei der Erstellung des Berechnungsmodells gemäß [14] 

entsprechend berücksichtigt. 

Die Berechnung erfolgt für die Quellen als Einzelband für 500 Hz, die Bodendämpfung 

wurde gemäß dem alternativen Verfahren aus Abschnitt 7.3.2 der DIN ISO 9613-2 [12] er-

mittelt. 

4.3.2. Beurteilungspegel 

Zur Beurteilung der zu erwartenden Lärmsituation wurden für den maßgeblichen Lastfall 

(nachts bzw. sonntags innerhalb der morgendlichen Ruhezeiten) die Beurteilungspegel 

tags für die Immissionsorte an der umliegenden Bebauung in allen Geschossen ermittelt. 
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Sofern für den maßgeblichen Lastfall eine Verträglichkeit besteht, ist für den übrigen Betrieb 

gleichfalls davon auszugehen, dass den Vorgaben der 18. BImSchV entsprochen wird. 

Die Ergebnisse für die maßgebenden Lastfälle sind in Tabelle 5 aufgeführt. Die detaillierten 

Teilpegelanalysen sind dem Anhang A 2.2 zu entnehmen. 

Zusammenfassend sind folgende Ergebnisse festzustellen: 

• Lastfall 1, innerhalb der morgendlichen Ruhezeiten: 

An den maßgebenden Immissionsorten werden Beurteilungspegel von bis zu 49 dB(A) 

erreicht. Der für allgemeine Wohngebiete geltende Immissionsrichtwert von 50 dB(A) 

innerhalb der morgendlichen Ruhezeit wird eingehalten.  

• Lastfall 2, sonntags innerhalb der mittäglichen Ruhezeiten: 

Sonntags innerhalb der mittäglichen Ruhezeiten werden an den maßgebenden Immis-

sionsorten Beurteilungspegel von bis zu 55 dB(A) errechnet. Der geltende Immissions-

richtwert für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags innerhalb der mittäglichen Ru-

hezeit wird somit eingehalten. 

Unter Berücksichtigung der Ansätze aus dem Lastfall 2 ist für den übrigen Tagesbetrieb 

werktags sowie sonntags sowohl innerhalb der abendlichen Ruhezeiten als auch außerhalb 

der Ruhezeiten bereits von einer immissionsschutzrechtlichen Verträglichkeit auszugehen. 

Tabelle 5: Beurteilungspegel aus Sportlärm 

 

4.3.3. Spitzenpegel 

Um die Einhaltung der zulässigen Spitzenpegel durch die Sportanlagen zu prüfen, wurden 

die erforderlichen Mindestabstände abgeschätzt. Die erforderlichen Mindestabstände sind 

in der Tabelle 6 zusammengestellt. 

Alle weiteren Quellen haben niedrigere Schalleistungspegel, so dass sie bzgl. der Spitzen-

pegel vernachlässigt werden können. 

Folgende maßgebende Vorgänge sind von Interesse: 

• Lauter Schrei; 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

1 IO 01 EG WA 55 50 40 47 53

2 IO 01 1.OG WA 55 50 40 49 54

3 IO 02 EG WA 55 50 40 48 54

4 IO 02 1.OG WA 55 50 40 49 55

2) 
Immissionsrichtwert gemäß 18. BImSchV für innerhalb der morgendliche Ruhezeiten

Gebiet

1) 
Immissionsrichtwert gemäß 18. BImSchV für außerhalb der Ruhezeiten und innerhalb der mittäglichen und abendlichen 

Ruhezeiten

Ze

Immissionsort 
Immissionsrichtwert

Beurteilungspegel aus 

Sportlärm

tags a.u. i.d.R. 
1) tags i.d.R. 

2) nachts
Bezeich-

nung

Ge-

schoss

Lastfall 1 

morgens

Lastfall 2 

mittags
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• Stellplatzgeräusche (Türen-/Kofferraumschlagen); 

• Beschleunigte Pkw-Abfahrten. 

Im vorliegenden Fall werden im Tageszeitraum die Mindestabstände zu allen benachbarten 

Nutzungen eingehalten, so dass dem Spitzenpegelkriterium der 18. BImSchV entsprochen 

wird. Im Nachtzeitraum ist keine Nutzung der Schwimmhalle vorgesehen. 

Tabelle 6: Erforderliche Mindestabstände zur Einhaltung der maximal zulässigen  

Spitzenpegel gemäß 18. BImSchV [3] 

 
1) Immissionsrichtwert für Spitzenpegel WA: 85 dB(A) tags außerhalb der Ruhezeiten und innerhalb der mittäglichen und 

abendlichen Ruhezeit, 80 dB(A) tags innerhalb der morgendlichen Ruhezeiten, 60 nachts; 
2) außerhalb der Ruhezeiten tags; 
3a) innerhalb der mittäglichen und abendlichen Ruhezeiten tags; 
3b) innerhalb der morgendlichen Ruhezeiten tags; 
4) gemäß VDI 3770 [11]; 
5) gemäß Parkplatzlärmstudie [10]; 
6) keine Vorgänge zu erwarten. 

5. Verkehrslärm 

5.1. Verkehrsmengen 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrs-

lärm berechnet. Als maßgebende Quellen werden folgende öffentliche Verkehrswege be-

rücksichtigt: 

• Slukefterbogen; 

• Alt Frösleer Weg; 

• Holmberg. 

Die Verkehrsbelastungen für die umliegenden Straßen wurden den Knotenstromzählungen 

im Rahmen der Aufstellung des Radverkehrskonzeptes der Gemeinde Harrislee [17] ent-

nommen. 

Für die maßgeblichen Schwerverkehrsanteile wurde die prozentuale Verteilung der  

RLS-19 [8] zugrunde gelegt. 

Im vorliegenden Fall ist durch die Neuwidmung der Gemeinbedarfsfläche innerhalb des 

Plangeltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 58 der Gemeinde Harrislee aufgrund der 

a. R.
2)

i. R.
3a)

i. R.
3b)

Lauter Schrei 115 
4) 12 12 23 — 

6)

Türen-/ Koffer-

raumschließen
99,5 

5) > 1 > 1 2 34

Beschleunigte 

Pkw-Abfahrt
92,5 

5) > 1 > 1 > 1 17

tags
nachts

Vorgang

Schall-

leistungs-

pegel

LW A  [dB(A)]

Erforderlicher Mindestabstand WA 
1)

 [m]
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vorliegenden Verkehrsbelastungen auf den umliegenden Straßenabschnitten nicht mit ei-

ner erheblichen Zunahme im öffentlichen Straßenverkehr zu rechnen, so dass sich der  

B-Plan-induzierte Zusatzverkehr vom Prognose-Nullfall zum Prognose-Planfall nicht beur-

teilungsrelevant verändert. Daher ist eine detaillierte Untersuchung des B-Plan-induzierten 

Zusatzverkehrs auf öffentlichen Straßen nicht erforderlich. 

Eine Zusammenstellung der Verkehrsbelastungen findet sich in den Anlagen A 3.1. 

5.2. Emissionen 

Die Schallleistungspegel wurden entsprechend den Rechenregeln gemäß RLS-19 [9] be-

rechnet. Für die Straßenoberfläche der Straße Slukefterbogen wird davon ausgegangen, 

dass diese eine Minderung von etwa 2 dB(A) aufweist (Stand der Technik). 

5.3. Immissionen 

5.3.1. Allgemeines  

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte mit Hilfe des EDV-Programms CadnaA [13] 

auf Grundlage der Rechenregeln der RLS-19 [9]. 

Für die Beurteilung werden im Ausbreitungsmodell zudem die Abschirmwirkung von vor-

handenen Gebäuden außerhalb des Geltungsbereiches sowie Reflexionen an den Gebäu-

deseiten berücksichtigt. 

Die Berechnung der Geräuschbelastung innerhalb des Plangeltungsbereiches erfolgt in 

Form von Rasterlärmkarten. 

Die Geländetopographie wurde bei der Erstellung des Berechnungsmodells gemäß [14] 

entsprechend berücksichtigt. 

Die in die Modellrechnung eingehenden örtlichen Gegebenheiten sowie die Lage der Lärm-

quellen sind aus der Anlage A 1.1 ersichtlich. 

5.3.2. Schutz des Plangeltungsbereichs vor Verkehrslärm 

Die Ausweisung des Plangeltungsbereichs ist als Gemeinbedarfsfläche vorgesehen. Für 

die geplante Gemeinbedarfsfläche wird der Nutzung entsprechend eine Schutzbedürftigkeit 

zugrunde gelegt, die der von Gewerbegebieten vergleichbar ist. Die Beurteilungspegel aus 

Verkehrslärm bei freier Schallausbreitung im Plangeltungsbereich sind für eine Aufpunkt-

höhe von 2,5 m über Gelände in Form von Rasterlärmkarten in der Anlage 0 dargestellt. 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches ergeben sich im straßennahen Bereich Beurteilungs-

pegel von bis zu 64 dB(A) tags und 56 dB(A) nachts. 

Der Orientierungswert für Gewerbegebiete von 65 dB(A) tags wird eingehalten, der Orien-

tierungswert von 55 dB(A) nachts wird überwiegend eingehalten. Die für Gewerbegebiete 

geltenden Immissionsgrenzwerte von 69 dB(A) tags und von 59 dB(A) nachts werden in-

nerhalb des Plangeltungsbereiches sicher eingehalten. 
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Die Anhaltswerte der Gesundheitsgefahr von 70 dB(A) tags und von 60 dB(A) nachts wer-

den nicht erreicht.  

Aufgrund der Einhaltung der Orientierungswerte im Bereich der bebaubaren Flächen sind 

aktive Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm nicht erforderlich. 

Die Anforderungen an den passiven Schallschutz ergeben sich gemäß DIN 4109 (Januar 

2018) [6], [7]. 

Die Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt über die maßgeblichen Außen-

lärmpegel gemäß DIN 4109. Die maßgeblichen Außenlärmpegel aus Verkehrslärm sind in 

der Abbildung 1 für schutzbedürftige Räume dargestellt (siehe Abschnitt 6.1). Der übliche 

Aufbau von Außenbauteilen, der auch dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) entspricht, weist 

in der Regel für die ausgewiesenen maßgeblichen Außenlärmpegel einen ausreichenden 

passiven Schallschutz auf, so dass eine explizite Festsetzung nicht erforderlich ist. 

6. Vorschläge für Begründung und Festsetzungen 

6.1. Begründung 

a) Allgemeines 

Die Gemeinde Harrislee beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 58 die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb einer Schwimm-

halle zu schaffen. Die Ausweisung ist als Gemeinbedarfsfläche vorgesehen. 

Die in Aussicht genommene Fläche befindet sich östlich der Straße Slukefterbogen und 

wird im Süden durch die Straße Alt Frösleer Weg begrenzt. 

Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung wurden die zu erwartenden schall-

schutzrechtlichen Auswirkungen des Vorhabens aufgezeigt und beurteilt. 

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung an-

hand der Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, 

wobei zwischen Sportlärm und Verkehrslärm unterschieden wird. Andererseits kann sich 

die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrswegen an den Kriterien der 

16. BImSchV („Verkehrslärmschutzverordnung“) orientieren. 

Zur Beurteilung des Sportlärms verweist die aktuelle Fassung der DIN 18005 auf die Sport-

anlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV).  

b) Sportlärm 

Zur Beurteilung der Geräuschbelastung aus Sportlärm wurden die Beurteilungspegel an 

den maßgeblichen Immissionsorten außerhalb des Plangeltungsbereiches für die beiden 

maßgeblichen Lastfälle innerhalb der morgendlichen Ruhezeiten und innerhalb der mittäg-

lichen Ruhezeit an Sonntagen berechnet. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass in den maßgebenden Lastfällen die Immissions-

richtwerte für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) außerhalb der Ruhezeiten und 
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innerhalb der mittäglichen und abendlichen Ruhezeiten sowie von 50 dB(A) innerhalb der 

morgendlichen Ruhezeiten eingehalten werden.  

Unter Berücksichtigung der maßgebenden Lastfälle ist für den übrigen Tagesbetrieb werk-

tags sowie sonntags sowohl innerhalb der abendlichen Ruhezeiten als auch außerhalb der 

Ruhezeiten bereits von einer immissionsschutzrechtlichen Verträglichkeit auszugehen. 

Hinsichtlich der kurzzeitig auftretenden Spitzenpegel wird im Tageszeitraum den Anforde-

rungen der 18. BImSchV entsprochen. Im Nachtzeitraum ist keine Nutzung der Schwimm-

halle vorgesehen.  

c) Verkehrslärm 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrs-

lärm berechnet. Dabei wurde der Straßenverkehrslärm auf den umliegenden Straßenab-

schnitten aus Basis der Knotenpunktzählungen berücksichtigt, die Rahmen der Aufstellung 

des Radverkehrskonzeptes der Gemeinde Harrislee erfolgten. 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte auf Grundlage der Rechenregeln der 

RLS-19. 

Im vorliegenden Fall ist der B-Plan-induzierte Zusatzverkehr nicht beurteilungsrelevant, da 

aufgrund der vorhandenen Nutzung und der vorliegenden Verkehrsbelastung auf den um-

liegenden Straßenabschnitten nicht mit einer erheblichen Zunahme im öffentlichen Stra-

ßenverkehr zu rechnen ist. 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches ergeben sich im straßennahen Bereich Beurteilungs-

pegel von bis zu 64 dB(A) tags und 56 dB(A) nachts. 

Der Orientierungswert für Gewerbegebiete von 65 dB(A) tags wird eingehalten, der Orien-

tierungswert von 55 dB(A) nachts wird überwiegend eingehalten. Die für Gewerbegebiete 

geltenden Immissionsgrenzwerte von 69 dB(A) tags und von 59 dB(A) nachts werden in-

nerhalb des Plangeltungsbereiches sicher eingehalten. 

Die Anhaltswerte der Gesundheitsgefahr von 70 dB(A) tags und von 60 dB(A) nachts wer-

den nicht erreicht.  

Aufgrund der Einhaltung der Orientierungswerte im Bereich der bebaubaren Flächen sind 

aktive Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm nicht erforderlich. 

Gemäß DIN 4109 (Januar 2018) ergeben sich Anforderungen an den passiven Schallschutz 

zum Schutz der schutzbedürftigen Nutzungen vor von außen eindringenden Geräuschen. 

Die Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt über die maßgeblichen Außen-

lärmpegel gemäß DIN 4109. Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind in der Abbildung 1 für 

schutzbedürftige Räume dargestellt. Der übliche Aufbau von Außenbauteilen, der auch 

dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) entspricht, weist in der Regel für die ausgewiesenen 

maßgeblichen Außenlärmpegel einen ausreichenden passiven Schallschutz auf, so dass 

eine explizite Festsetzung nicht erforderlich ist. 
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Abbildung 1: maßgeblicher Außenlärmpegel für schutzbedürftige Räume 

 

6.2. Festsetzungen 

Keine Festsetzungen erforderlich.  

(Hinweis an den Planer: Die Lage der Lärmschutzmaßnahme ist aus dem Lageplan im An-

hang A 1.3 zu übernehmen). 

Bargteheide, den 23. Januar 2026 

erstellt durch:  geprüft durch: 

gez. gez. 

Dipl.-Ing. (FH) Bianca Berghofer Dipl.-Ing. Björn Heichen  
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A 1 Lagepläne 

A 1.1 Übersichtsplan, Maßstab 1:1.000 
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A 1.2 Lageplan Lastfall 1, Maßstab 1:1.000 
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A 1.3 Lageplan Lastfall 2, Maßstab 1:1.000 
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A 2 Sportlärm 

A 2.1 Emissionsmodell 

Zur Ermittlung der Emissionen wird die VDI-Richtlinie 3770 (Emissionskennwerte techni-

scher Schallquellen, Sport- und Freizeitanlagen, September 2012 [11]) herangezogen. 

A 2.1.1 Lastfall 1: innerhalb der morgendlichen Ruhezeiten 

 

A 2.1.2 Lastfall 2: sonntags innerhalb der mittäglichen Ruhezeiten 

 

  

Sp 1 2 3 4 5 6

LW LW,r
2)

[dB(A)] [dB(A)]

2 h

1 Lüftung hat 2,0 h 75,0 120 min. 75,0

2 Tauchbecken tb 1 70,0 60 min. 67,0

3 Saunagarten sg 5 72,0 60 min. 69,0

Sp 1 2 3 4 5 6

Lm,E,1h
3)

LW,r
2)

[dB(A)] [dB(A)]

4 Stellplatz Pkw stp 20 37,3 120 min. 86,6

5 Stellplatz Pkw pf1 20 68,1 120 min. 81,2

6 Stellplatz Motorrad stm 2 37,3 120 min. 81,5

Ze Quelle Kürzel Anzahl
1) Auslastung/

Einwirkzeit

1) 
Vorgangsdauer bzw. Anzahl Zuschauer, durchgängig redender Personen auf der Freifläche

   oder Kfz-Zu- und Abfahrten bzw. Durchfahrten pro Stunde
2)

 Schallleistungs-Beurteilungspegel des Vorganges bezogen auf den Beurteilungszeitraum
3)

 Emissionspegel

Ze Quelle Kürzel Anzahl
1) Auslastung/

Einwirkzeit

Lastfall 1:  morgens i.d.RZ.

Sp 1 2 3 4 5 6

LW LW,r
2)

[dB(A)] [dB(A)]

2 h

1 Lüftung hat 2,0 h 75,0 120 min. 75,0

2 Tauchbecken tb 2 73,0 120 min. 73,0

3 Saunagarten sg 10 75,0 120 min. 75,0

Sp 1 2 3 4 5 6

Lm,E,1h
3)

LW,r
2)

[dB(A)] [dB(A)]

4 Stellplatz Pkw stp 68 37,3 120 min. 91,8

5 Stellplatz Motorrad stm 5 37,3 120 min. 85,5
1) 

Vorgangsdauer bzw. Anzahl Zuschauer, durchgängig redender Personen auf der Freifläche

   oder Kfz-Zu- und Abfahrten bzw. Durchfahrten pro Stunde
2)

 Schallleistungs-Beurteilungspegel des Vorganges bezogen auf den Beurteilungszeitraum
3)

 Emissionspegel

Lastfall 2: sonntags mittags i.d.RZ. (13-15 Uhr)

Ze Quelle Kürzel Anzahl
1) Auslastung/

Einwirkzeit

Ze Quelle Kürzel Anzahl
1) Auslastung/

Einwirkzeit
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A 2.2 Beurteilungspegel aus Sportlärm 

A 2.2.1 Teilpegelanalyse Lastfall 1 

 

 

A 2.2.2 Teilpegelanalyse Lastfall 2 

 

 

  

Sp 1 2 3 4 5 6

IO 01 IO 01 IO 02 IO 02
Bezeichnung Kürzel EG 1.OG EG 1.OG

Sport Lastfall 1

1 Lüftung hat 23,2 26,1 23,4 26,1 

2 Tauchbecken tb 8,8 9,7 9,9 10,8 

3 Saunagarten sg 18,9 19,9 18,8 19,8 

4 Stellplatz Pkw stp 44,1 45,8 44,5 46,2 

5 Zufahrt pf1 43,8 44,7 44,1 44,8 

6 Stellplatz Motorrad stm 34,1 35,2 35,1 36,4 

7 Summe 47 49 48 49 

Teilbeurteilungspegel tags in dB(A) 

Ze
Lärmquelle

Sp 1 2 3 4 5 6

IO 01 IO 01 IO 02 IO 02
Bezeichnung Kürzel EG 1.OG EG 1.OG

Sport Lastfall 2

1 Lüftung hat 23,2 26,1 23,4 26,1 

2 Tauchbecken tb 14,8 15,7 15,9 16,8 

3 Saunagarten sg 24,9 25,9 24,8 25,8 

4 Stellplatz Pkw stp 53,1 54,2 53,7 54,5 

5 Stellplatz Motorrad stm 38,1 39,2 39,1 40,4 

6 Summe 53 54 54 55 

Ze
Lärmquelle

Teilbeurteilungspegel tags in dB(A) 
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A 3 Verkehrslärm 

A 3.1 Verkehrsbelastungen 

 

 

A 3.2 Straßenart und Basis-Schallleistungspegel 

 

 

A 3.3 Längenbezogener Schallleistungspegel 

 

  

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8

DTV

Kfz/24 h pt1 pt2 pn1 pn2

1 str01 Slukefterbogen strart4 3.656 3,0 4,0 3,0 4,0

2 str02 Alt Frösleer Weg Ost strart4 1.248 3,0 4,0 3,0 4,0

3 str03 Alt Frösleer Weg West strart4 3.649 3,0 4,0 3,0 4,0

4 str04 Holmberg strart4 3.445 3,0 4,0 3,0 4,0

Straßen-

art

Prognose 2040 / 2045

Lkw-Anteil [%]

Ze Kürzel Straßenabschnitt

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pkw Lkw1 Lkw2

Kürzel Beschreibung

1 s01030030 30 30 0,0 0,0 49,7 56,6 61,0

2 s01050050 50 50 0,0 0,0 53,4 58,9 61,4

3 s02050050

Splitmastixasphalte SMA 5 und SMA 8 

nach ZTV Asphalt-StB 07/13 und 

Abstumpfung mit Abstreumaterial der 

Lieferkörnung 1/3

50 50 -2,6 -1,8 50,8 57,1 59,6

Nicht geriffelter Gussasphalt

Ze
Straßentyp

Geschwindig-

keiten

Korrektur 

Straßendecke
Schallleistungspegel

vPkw vLkw Pkw Lkw
LW ', FzG

km/h dB(A) dB(A)

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mt Mn pt1 pt2 pn1 pn2 tags nachts

1 str01 s02050050 210 37 3,0 4,0 3,0 4,0 75,4 67,8

2 str02 s01030030 72 12 3,0 4,0 3,0 4,0 70,4 62,8

3 str03 s01030030 210 36 3,0 4,0 3,0 4,0 75,0 67,4

4 str04 s01050050 198 34 3,0 4,0 3,0 4,0 77,5 69,9

maßgebl.

Lkw-Anteile

%

maßgebliche

Verkehrsstärken

Schallleistungs-

pegel LW 'Ze
Straßen-

abschnitt
Basis-LW '   

Prognose 2035 / 2040

Kfz/h dB(A)
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A 3.4 Beurteilungspegel aus Verkehrslärm 

A 3.4.1 Beurteilungspegel tags, Aufpunkthöhe 2,5 m, Maßstab 1:1.000 
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A 3.4.2 Beurteilungspegel nachts, Aufpunkthöhe 2,5 m, Maßstab 1:1.000 
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